
SBS Lohn plus®
Altersteilzeit/AZ-FlexiImmer mehr Arbeitnehmer 

sehen die Freizeit als
einen wichtigen Lebens-
bestandteil.

Auch Ihr Wunsch?

Hauptsächlich ältere Arbeitnehmer 
wünschen sich einen gleitenden 
Übergang vom Erwerbsleben in die 
Altersrente und vereinbaren dies 
mit ihrem Arbeitgeber. Kann das Ihre 
Lohnsoftware?

Unterstützung bietet Ihnen hierbei die SBS Lohn plus® Altersteilzeit/AZ-Flexi.

Besondere Berechnungen und Auswertungen sorgen nicht nur dafür, dass die Förde-
rungsleistungen der Bundesagentur richtig greifen, sondern bieten die Möglichkeit 
fl exible Arbeitszeitregelungen mit abgesichertem Wertguthaben abzuwickeln.

Durch die Nutzung der im SBS Lohn plus® integrierten Altersteilzeit/AZ-Flexi ergeben 
sich folgende Vorteile für Sie:

• Einfache und schnelle Stammdatenpfl ege
• Übersichtliche ATZ-Konten und AZ-Flexi-Konten mit klarer Darstellung der jeweiligen  
 gesetzlichen und tarifl ichen Berechnungsgrundlagen
• Zahlreiche Auswertungen für beide Abrechnungskonstellationen
• Sie sparen durch die Vollautomatik Zeit und auch Kosten

Immer mehr Arbeitnehmer sehen die 
Freizeit als einen wichtigen Lebens-
bestandteil.
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Altersteilzeit

Das Zusatzmodul „Altersteilzeit/AZ-Flexi“ wickelt die Grundsätze des Altersteilzeit- 
gesetzes (AtG) vollautomatisch sowohl nach dem bis zum 30.06.04 als auch nach dem 
seit 01.07.04 gültigen Recht ab.
Folgende altersteilzeitspezifischen Beträge werden – auch bei Abwicklung der Alters- 
teilzeit im Blockmodell – vollautomatisch ermittelt:

• Aufstockungsbetrag
• Evtl. zusätzlicher Aufstockungsbetrag (nur nach dem bis zum 30.06.04 gültigen Recht)
• Mindest-Nettoentgelt (nur nach dem bis zum 30.06.04 gültigen Recht)
• RV-Unterschiedsbetrag (Recht bis 30.06.04)/Zusätzliche beitragspflichtige Einnahme 
 (Recht ab 01.07.04)

Die gesetzlichen Eck-Prozentsätze dieser Beträge können individuellen Regelungen 
angepasst werden. Alle sv-rechtlichen Besonderheiten bzgl. laufender und einmaliger 
Bezüge werden beachtet. Evtl. weitergewährte Bezüge, die wegen Altersteilzeit nichtge-
kürzt ausbezahlt werden, werden bei der Ermittlung der o. g. Beträge korrekt berück-
sichtigt.

Das Modul ermöglicht zudem folgende Auswertungen:

• Antrag „Vorabentscheidung“ nach § 12 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz (AtG)
• Antrag „Zuständigkeit“ nach § 12 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz (AtG)
• Abrechnungsliste und Antrag auf „Erstattung von Leistungen“ nach § 4 Altersteilzeit- 
 gesetz (AtG)
• Antrag bei „Wiederbesetzung“ nach § 4 Altersteilzeitgesetz (AtG)
• Antrag auf Gewährung von Leistungen „Entgeltersatz-Leistungen“ nach § 10 Abs. 2  
 Altersteilzeitgesetz (AtG) inkl. Abtretungserklärung

AZ-Flexibilisierung

Das Zusatzmodul „Altersteilzeit/AZ-Flexi“ entspricht dem Gesetz zur sozialrechtlichen 
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen. Mit diesem wurden gesetzliche Rege-
lungen für den Versicherungsschutz flexibler Arbeitszeiten in der Sozialversicherung 
geschaffen. Das Modul deckt folgende Bereiche ab:

• Diverse Formen der Wertguthaben-Kontenführung: Zeit-, Geld-, Kombi-Konten
• Summenfelder- oder Alternativ-Modell (Options-Modell)
• SV-Luft oder beitragspflichtiges Wertguthaben
• Störfall (besonderes Beitrags-und Melderecht)
• Freistellungsphase
• Wertguthaben von Dritten
• SV-freies Wertguthaben

Es stehen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung!


